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Handelsbezeichnung Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF
 

Registernummer 2711-908
 

Art der Zubereitung Suspensionskonzentrat (SC)
 

Wirkungstyp Fungizid

Wirkstoffe

Wirkstoff Wirkstoffgehalt rein Einheit Gew. % Zusätzliche Angaben Wirkstoffgruppe

Azoxystrobin 250 g/l 23,23 FRAC (11)

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma) Anschrift

Syngenta Agro GmbH. Zweigniederlassung Österreich Anton-Baumgartner-Straße 125/2/3/1 1230 Wien, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma) Anschrift

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma) Anschrift

Compo Austria GmbH. Hietzinger Hauptstraße 119 1130 Wien, Österreich

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma) Anschrift

Compo Austria GmbH. Hietzinger Hauptstraße 119 1130 Wien, Österreich

 
 

Status genehmigt
 

Beginn der Zulassung 27.01.2014
 

Datum der letzten Änderung
 

Antrag auf Erneuerung
 

Datum der letzten Erneuerung
 

Ende der Zulassung
 

Abverkaufsfrist 26.10.2024
 

Aufbrauchsfrist 26.10.2025

Zugelassene Indikationen

Nr. Einsatzgebiet Kultur/Objekt + 
Einschränkung

Schadfaktor + 
Einschränkung Anwendungsbereich HuK Art. 

51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

1 Ackerbau • Ackerbohne (VICFM) • Fleckenkrankheit 
(BOTRFA, Botrytis fabae) Freiland Nein Ja Nein

2 Ackerbau • Ackerbohne (VICFM)
• Falscher Mehltau 

(PEROVP, Peronospora 
viciae f. sp. pisi)

Freiland Nein Ja Nein

3 Ackerbau • Ackerbohne (VICFM)
• Brennfleckenkrankheit 

(COLLLD, Colletotrichum 
lindemuthianum)

Freiland Nein Ja Nein
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Nr. Einsatzgebiet Kultur/Objekt + 
Einschränkung
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Einschränkung Anwendungsbereich HuK Art. 

51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

4 Ackerbau • Futtererbse (PIBSA) • Brennfleckenkrankheit 
(ASCOPI, Ascochyta pisi) Freiland Nein Nein Nein

5 Ackerbau • Gräser (3GRAC) 
Saatguterzeugung

• Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.) Freiland Nein Ja Nein

6 Ackerbau • Gräser (3GRAC) 
Saatguterzeugung

• Pilzliche 
Blattfleckenkrankheiten Freiland Nein Ja Nein

7 Ackerbau • Kartoffel (SOLTU) • Alternaria-Arten 
(ALTESP, Alternaria sp.) Freiland Nein Nein Nein

8 Ackerbau • Lupine-Arten (3LUPC) • Colletotrichum Freiland Nein Ja Nein

9 Ackerbau • Phacelia (PHCTA) 
Saatguterzeugung • Botrytis-Arten Freiland Nein Ja Nein

10 Ackerbau • Raps (3OILC)
• Rapsschwärze 

(Alternaria) (ALTEBA, 
Alternaria brassicae)

Freiland Nein Nein Nein

11 Ackerbau • Raps (3OILC)
• Weißstängeligkeit 

(SCLESC, Sclerotinia 
sclerotiorum)

Freiland Nein Nein Nein

12 Ackerbau • Mais (ZEAMX) Saatmais
• Helminthosporium-Arten 

(HELMSP, 
Helminthosporium sp.)

Freiland Nein Nein Nein

13 Ackerbau • Tabak (NIOTA)

• Blauschimmel (PEROTA, 
Peronospora 
hyoscyami,vormals P. 
tabacina)

Freiland Nein Ja Nein

14 Ackerbau • Tabak (NIOTA)
• Echter Mehltau (ERYSCI, 

Golovinomyces 
cichoracearum)

Freiland Nein Ja Nein

15 Ackerbau • Zuckerrübe (BEAVA)
• Futterrübe (BEAVC)

• Cercospora-
Blattfleckenkrankheit 
(CERCBE, Cercospora 
beticola)

Freiland Nein Nein Nein

16 Gemüsebau • Melanzani (Auberginen) 
(SOLME)

• Dürrfleckenkrankheit 
(ALTESO, Alternaria 
solani)

Unter Glas Nein Ja Nein

17 Gemüsebau • Melanzani (Auberginen) 
(SOLME)

• Kraut- und Braunfäule 
(PHYTIN, Phytophthora 
infestans)

Unter Glas Nein Ja Nein

18 Gemüsebau
• Rote Rübe (BEAVD) 

Einschließlich gelber und 
weißer Formen

• Cercospora-
Blattfleckenkrankheit 
(CERCBE, Cercospora 
beticola)

Freiland Nein Ja Nein

19 Gemüsebau • Blattkohle (3LFBC) • Kohlschwärze (ALTEBI, 
Alternaria brassicicola) Freiland Nein Nein Nein

20 Gemüsebau • Blattkohle (3LFBC) • Kohlschwärze (ALTEBA, 
Alternaria brassicae) Freiland Nein Nein Nein

21 Gemüsebau • Blattkohle (3LFBC) • Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida) Freiland Nein Nein Nein

22 Gemüsebau • Stangensellerie 
(Bleichsellerie) (APUGD)

• Blattfleckenkrankheit 
(SEPTAP, Septoria 
apiicola)

Freiland Nein Ja Nein

23 Gemüsebau • Stangensellerie 
(Bleichsellerie) (APUGD)

• Rost (PUCCAP, Puccinia 
apii) Freiland Nein Ja Nein

24 Gemüsebau • Stangensellerie 
(Bleichsellerie) (APUGD)

• Blattfleckenkrankheit 
(SEPTAP, Septoria 
apiicola)

Unter Glas Nein Ja Nein



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

3/516

Nr. Einsatzgebiet Kultur/Objekt + 
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51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

25 Gemüsebau • Stangensellerie 
(Bleichsellerie) (APUGD)

• Rost (PUCCAP, Puccinia 
apii) Unter Glas Nein Ja Nein

26 Gemüsebau • Blumenkohle (3FBRC) • Kohlschwärze (ALTEBI, 
Alternaria brassicicola) Freiland Nein Nein Nein

27 Gemüsebau • Blumenkohle (3FBRC) • Kohlschwärze (ALTEBA, 
Alternaria brassicae) Freiland Nein Nein Nein

28 Gemüsebau • Blumenkohle (3FBRC) • Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida) Freiland Nein Nein Nein

29 Gemüsebau • Buschbohne (PHSVN) • Brennfleckenkrankheit Freiland Nein Ja Nein

30 Gemüsebau • Buschbohne (PHSVN) • Stängelfäule (SCLESC, 
Sclerotinia sclerotiorum) Freiland Nein Ja Nein

31 Gemüsebau • Chicoree (CICSS)

• Echter Mehltau (ERYSCI, 
Golovinomyces 
cichoracearum)

• Rost (PUCCHI, Pucchinia 
cichorii)

Freiland Nein Ja Nein

32 Gemüsebau • Chinakohl (BRSPK)

• Alternaria-
Blattfleckenkrankheit 
(ALTEBA, Alternaria 
brassicae)

• Falscher Mehltau

Freiland Nein Ja Nein

33 Gemüsebau
• Ackerbohne (VICFM)
• Puffbohnen (Pferdebohnen) 

(VICFX)
• Brennfleckenkrankheit Freiland Nein Ja Nein

34 Gemüsebau
• Ackerbohne (VICFM)
• Puffbohnen (Pferdebohnen) 

(VICFX)

• Stängelfäule (SCLESC, 
Sclerotinia sclerotiorum) Freiland Nein Ja Nein

35 Gemüsebau
• Ackerbohne (VICFM)
• Puffbohnen (Pferdebohnen) 

(VICFX)

• Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.) Freiland Nein Ja Nein

36 Gemüsebau

• Echte Kamille (MATCH) 
Blatt- und Blütennutzung, 
Verwendung als 
Arzneipflanze bzw. als 
teeähnliches Erzeugnis

• Echte Mehltaupilze 
(PODOSP, Podosphaera 
sp.)

Freiland Nein Ja Nein

37 Gemüsebau • Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX)

• Echter Mehltau (ERYSPI, 
Erysiphe pisi) Freiland Nein Ja Nein

38 Gemüsebau • Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX)

• Brennfleckenkrankheit 
(Ascochyta pisi, Phoma 
pinodella, 
Mycosphaerella pinodes)

Freiland Nein Ja Nein

39 Gemüsebau • Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX)

• Falscher Mehltau 
(PEROVP, Peronospora 
viciae f. sp. pisi)

Freiland Nein Ja Nein

40 Gemüsebau • Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX)

• Stängelfäule (SCLESC, 
Sclerotinia sclerotiorum) Freiland Nein Ja Nein

41 Gemüsebau • Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX) • Botrytis (Botrytis cinerea) Freiland Nein Ja Nein

42 Gemüsebau • Kräuter (3HERC) Frisch

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger

• Falscher Mehltau 
(1PEROF, 
Peronosporaceae)

• Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.)

Freiland Nein Ja Nein
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51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

43 Gemüsebau

• Gemeine Ringelblume 
(CLDOF) Blatt- und 
Blütennutzung, Verwendung 
als Arzneipflanze bzw. als 
teeähnliches Erzeugnis

• Echte Mehltaupilze 
(PODOSP, Podosphaera 
sp.)

Freiland Nein Ja Nein

44 Gemüsebau • Gemüsefenchel (FOEVA) • Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

45 Gemüsebau • Paprika (CPSAN) • Echter Mehltau (LEVETA, 
Leveillula taurica) Unter Glas Nein Ja Nein

46 Gemüsebau • Paprika (CPSAN)
• Phytophtora capsici 

(PHYTCP, Phytophtora 
capsici)

Unter Glas Nein Ja Nein

47 Gemüsebau • Paprika (CPSAN)
• Alternaria-

Blattfleckenkrankheit 
(ALTESP, Alternaria Spp.)

Unter Glas Nein Ja Nein

48 Gemüsebau • Paprika (CPSAN) • Stängelfäule (SCLESC, 
Sclerotinia sclerotiorum) Unter Glas Nein Ja Nein

49 Gemüsebau • Gurke (CUMSA)

• Echter Mehltau (ERYSCI, 
Golovinomyces 
cichoracearum)

• Echter Mehltau (SPHRFU, 
Sphaerotheca fuliginea)

Freiland Nein Nein Nein

50 Gemüsebau • Gurke (CUMSA)

• Echter Mehltau (ERYSCI, 
Golovinomyces 
cichoracearum)

• Echter Mehltau (SPHRFU, 
Sphaerotheca fuliginea)

Unter Glas Nein Nein Nein

51 Gemüsebau

• Johanniskraut-Arten 
(HYPSS) Blatt- und 
Blütennutzung, Verwendung 
als Arzneipflanze bzw. als 
teeähnliches Erzeugnis

• Johanniskrautwelke 
(Colletotrichum sp.) Freiland Nein Ja Nein

52 Gemüsebau • Knoblauch (ALLSA) • Falscher Mehltau 
(Peronospora destructor) Freiland Nein Ja Nein

53 Gemüsebau • Knoblauch (ALLSA) • Mehlkrankheit (SCLOCE, 
Sclerotium cepivorum) Freiland Nein Ja Nein

54 Gemüsebau • Knoblauch (ALLSA) • Blattfleckenkrankheit 
(Cladosporium allii) Freiland Nein Ja Nein

55 Gemüsebau • Knoblauch (ALLSA) • Rost (PUCCAL, Puccinia 
allii) Freiland Nein Ja Nein

56 Gemüsebau • Knollensellerie (APUGR)

• Blattfleckenkrankheit 
(SEPTAP, Septoria 
apiicola)

• Rost (PUCCAP, Puccinia 
apii)

Freiland Nein Ja Nein

57 Gemüsebau • Knollensellerie (APUGR) 
Nutzung als Bundsellerie

• Blattfleckenkrankheit 
(SEPTAP, Septoria 
apiicola)

• Rost (PUCCAP, Puccinia 
apii)

Freiland Nein Ja Nein

58 Gemüsebau • Kohlrabi (BRSOG)

• Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger

• Falscher Mehltau 
(PEROPA, 
Hyaloperonospora 
parasitica)

Freiland Nein Ja Nein
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Art. 
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Befristung 
von

Befristung 
bis

59 Gemüsebau • Kohlrabi (BRSOG)

• Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger

• Falscher Mehltau 
(PEROPA, 
Hyaloperonospora 
parasitica)

Unter Glas Nein Ja Nein

60 Gemüsebau • Kohlrübe (Steckrübe) 
(BRSNA)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

61 Gemüsebau

• Weißkraut (BRSOL)
• Rotkraut (BRSOR)
• Spitzkohl (BRSON)
• Wirsingkohl (BRSOS)

• Kohlschwärze (ALTEBI, 
Alternaria brassicicola) Freiland Nein Nein Nein

62 Gemüsebau

• Weißkraut (BRSOL)
• Rotkraut (BRSOR)
• Spitzkohl (BRSON)
• Wirsingkohl (BRSOS)

• Kohlschwärze (ALTEBA, 
Alternaria brassicae) Freiland Nein Nein Nein

63 Gemüsebau

• Weißkraut (BRSOL)
• Rotkraut (BRSOR)
• Spitzkohl (BRSON)
• Wirsingkohl (BRSOS)

• Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida) Freiland Nein Nein Nein

64 Gemüsebau • Kürbis-Hybriden (CUUHY) 
Mit genießbarer Schale

• Echter Mehltau (ERYSCI, 
Golovinomyces 
cichoracearum)

• Echter Mehltau (SPHRFU, 
Sphaerotheca fuliginea)

Freiland Nein Ja Nein

65 Gemüsebau • Kürbis-Hybriden (CUUHY) 
Mit genießbarer Schale

• Falscher Mehltau 
(PSPECU, 
Pseudoperonospora 
cubensis)

Freiland Nein Ja Nein

66 Gemüsebau • Kren (ARWLA)

• Falscher Mehltau 
(PEROPA, 
Hyaloperonospora 
parasitica)

Freiland Nein Ja Nein

67 Gemüsebau • Kren (ARWLA) • Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida) Freiland Nein Ja Nein

68 Gemüsebau • Kren (ARWLA)

• Pilzliche 
Blattfleckenkrankheiten 
(ALTERP, Alternaria 
raphani)

Freiland Nein Ja Nein

69 Gemüsebau • Melonen (CUMME)

• Echter Mehltau (ERYSCI, 
Golovinomyces 
cichoracearum)

• Echter Mehltau (SPHRFU, 
Sphaerotheca fuliginea)

Unter Glas Nein Ja Nein

70 Gemüsebau • Melonen (CUMME)

• Falscher Mehltau 
(PSPECU, 
Pseudoperonospora 
cubensis)

Unter Glas Nein Ja Nein

71 Gemüsebau

• Minze-Arten (3MINC) Blatt- 
und Blütennutzung, 
Verwendung als 
Arzneipflanze bzw. als 
teeähnliches Erzeugnis

• Pfefferminzen-Rost 
(PUCCME, Puccinia 
menthae)

Freiland Nein Ja Nein

72 Gemüsebau • Karotten (DAUCS) • Echter Mehltau (ERYSHE, 
Erysiphe heraclei) Freiland Nein Nein Nein

73 Gemüsebau • Karotten (DAUCS) • Möhrenschwärze 
(Alternaria dauci) Freiland Nein Nein Nein
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51
Art. 
53

Befristung 
von

Befristung 
bis

74 Gemüsebau • Karotten (DAUCS)
• Blattfleckenkrankheit 

(CERCCA, Cercospora 
carotae)

Freiland Nein Nein Nein

75 Gemüsebau • Pastinaken (PAVSA) • Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

76 Gemüsebau • Patisson (CUUPM) Mit 
genießbarer Schale

• Echter Mehltau (ERYSCI, 
Golovinomyces 
cichoracearum)

• Echter Mehltau (SPHRFU, 
Sphaerotheca fuliginea)

Freiland Nein Ja Nein

77 Gemüsebau • Patisson (CUUPM) Mit 
genießbarer Schale

• Falscher Mehltau 
(PSPECU, 
Pseudoperonospora 
cubensis)

Freiland Nein Ja Nein

78 Gemüsebau • Porree (Lauch) (ALLPO)

• Rost (PUCCAL, Puccinia 
allii)

• Alternaria-Arten 
(ALTESP, Alternaria sp.)

Freiland Nein Ja Nein

79 Gemüsebau • Porree (Lauch) (ALLPO)
• Papierfleckenkrankheit 

(PHYTPO, Phytophthora 
porri)

Freiland Nein Ja Nein

80 Gemüsebau • Porree (Lauch) (ALLPO) • Blattfleckenkrankheit 
(Cladosporium allii) Freiland Nein Ja Nein

81 Gemüsebau • Radieschen (RAPSR)
• Rettich (RAPSN)

• Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger

• Falscher Mehltau 
(PEROPA, 
Hyaloperonospora 
parasitica)

Unter Glas Nein Ja Nein

82 Gemüsebau • Radieschen (RAPSR)
• Rettich (RAPSN)

• Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger

• Falscher Mehltau 
(PEROPA, 
Hyaloperonospora 
parasitica)

Freiland Nein Ja Nein

83 Gemüsebau • Kohlsprossen (BRSOF) • Kohlschwärze (ALTEBI, 
Alternaria brassicicola) Freiland Nein Nein Nein

84 Gemüsebau • Kohlsprossen (BRSOF) • Kohlschwärze (ALTEBA, 
Alternaria brassicae) Freiland Nein Nein Nein

85 Gemüsebau • Kohlsprossen (BRSOF) • Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida) Freiland Nein Nein Nein

86 Gemüsebau • Rucola-Arten (ERUSS, Eruca 
sp.)

• Falsche Mehltaupilze 
(Peronospora spp.)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger

• Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.)

Freiland Nein Ja Nein

87 Gemüsebau • Salate (3LETC)
• Endivie (Escariol) (CICEN)

• Falscher Mehltau 
(BREMLA, Bremia 
lactucae)

Freiland Nein Nein Nein

88 Gemüsebau • Salate (3LETC)
• Endivie (Escariol) (CICEN)

• Rhizoctonia solani 
(RHIZSO, Rhizoctonia 
solani)

Freiland Nein Nein Nein

89 Gemüsebau • Salate (3LETC)
• Endivie (Escariol) (CICEN)

• Rhizoctonia solani 
(RHIZSO, Rhizoctonia 
solani)

Unter Glas Nein Ja Nein
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90 Gemüsebau • Schalotten (ALLAS) • Falscher Mehltau 
(Peronospora destructor) Freiland Nein Ja Nein

91 Gemüsebau • Schalotten (ALLAS) • Mehlkrankheit (SCLOCE, 
Sclerotium cepivorum) Freiland Nein Ja Nein

92 Gemüsebau • Schnittlauch (ALLSC) 
Bulbenanzucht

• Rost (PUCCAL, Puccinia 
allii) Freiland Nein Ja Nein

93 Gemüsebau • Schnittmangold (BEAVV)
• Stielmangold (BEAVF)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

94 Gemüsebau • Schwarzwurzel (SCVHI) • Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

95 Gemüsebau • Spargel (ASPOF) • Rost (PUCCAS, Puccinia 
asparagi) Freiland Nein Nein Nein

96 Gemüsebau • Spargel (ASPOF) • Laubkrankheit (STEMBO, 
Stemphylium botryosum) Freiland Nein Nein Nein

97 Gemüsebau • Speiserübe (Stoppelrübe, 
Mairübe) (BRSRR)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

98 Gemüsebau • Zwiebel (ALLCE) Nutzung als 
Trockenzwiebel

• Falscher Mehltau 
(Peronospora destructor) Freiland Nein Ja Nein

99 Gemüsebau • Zwiebel (ALLCE) Nutzung als 
Trockenzwiebel

• Mehlkrankheit (SCLOCE, 
Sclerotium cepivorum) Freiland Nein Ja Nein

100 Gemüsebau • Zwiebel (ALLCE) Nutzung als 
Trockenzwiebel

• Blattfleckenkrankheit 
(Cladosporium allii) Freiland Nein Ja Nein

101 Gemüsebau

• Spitzwegerich (PLALA) Blatt- 
und Blütennutzung, 
Verwendung als 
Arzneipflanze bzw. als 
teeähnliches Erzeugnis

• Echte Mehltaupilze 
(PODOSP, Podosphaera 
sp.)

Freiland Nein Ja Nein

102 Gemüsebau • Stangenbohne (PHSVX)

• Bohnenrost (UROMAP, 
Uromyces 
appendiculatus)

• Weißstängeligkeit 
(SCLESC, Sclerotinia 
sclerotiorum)

• Brennfleckenkrankheit 
(COLLLD, Colletotrichum 
lindemuthianum)

Freiland Nein Ja Nein

103 Gemüsebau • Tomaten (LYPES) • Echter Mehltau (LEVETA, 
Leveillula taurica) Unter Glas Nein Nein Nein

104 Gemüsebau • Tomaten (LYPES)
• Kraut- und Braunfäule 

(PHYTIN, Phytophthora 
infestans)

Unter Glas Nein Nein Nein

105 Gemüsebau • Tomaten (LYPES) • Samtfleckenkrankheit 
(FULVFU, Fulvia fulva) Unter Glas Nein Nein Nein

106 Gemüsebau • Topinambur (HELTU) • Rost (PUCCHE, Puccinia 
helianthi) Freiland Nein Ja Nein

107 Gemüsebau • Wurzelpetersilie (PARCT)
• Blattfleckenkrankheit 

(SEPTPE, Septoria 
petroselini)

Freiland Nein Ja Nein

108 Gemüsebau • Wurzelzichorie (CICIS) • Rost (PUCCHI, Pucchinia 
cichorii) Freiland Nein Ja Nein

109 Gemüsebau • Zucchini (CUUPG)
• Echter Mehltau 

(Sphaerotheca fuliginea, 
Erysiphe cichoracearum)

Freiland Nein Nein Nein
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110 Gemüsebau • Zucchini (CUUPG)

• Falscher Mehltau 
(PSPECU, 
Pseudoperonospora 
cubensis)

• Echter Mehltau 
(Sphaerotheca fuliginea, 
Erysiphe cichoracearum)

Unter Glas Nein Nein Nein

111 Gemüsebau • Zucchini (CUUPG)

• Falscher Mehltau 
(PSPECU, 
Pseudoperonospora 
cubensis)

Freiland Nein Nein Nein

112 Gemüsebau
• Zwiebelgemüse (Alliaceae) 

(3ALLC) Nutzung als 
Bundzwiebel

• Falscher Mehltau 
(Peronospora destructor)

• Rost (PUCCAL, Puccinia 
allii)

• Blattfleckenkrankheit 
(Cladosporium allii)

• Purpurfleckenkrankheit 
(ALTEPO, Alternaria 
porri)

Freiland Nein Ja Nein

113 Gemüsebau
• Zwiebelgemüse (Alliaceae) 

(3ALLC) Nutzung als 
Bundzwiebel

• Mehlkrankheit (SCLOCE, 
Sclerotium cepivorum) Freiland Nein Ja Nein

114 Hopfenbau • Hopfen (HUMLU)

• Falscher Mehltau 
(PSPEHU, 
Pseudoperonospora 
humuli) 
Sekundärinfektion

Freiland Nein Nein Nein

115 Obstbau • Erdbeeren (FRAAN)

• Colletotrichum-
Beerenkrankheit 
(COLLAC, Colletotrichum 
acutatum)

Freiland Nein Ja Nein

116 Obstbau • Erdbeeren (FRAAN)

• Colletotrichum-
Beerenkrankheit 
(COLLAC, Colletotrichum 
acutatum)

Unter Glas Nein Ja Nein

117 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.) Freiland Nein Nein Nein

118 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.) Unter Glas Nein Nein Nein

119 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

120 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger Unter Glas Nein Ja Nein

121 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC) • Echter Mehltau Freiland Nein Ja Nein

122 Ackerbau • Kartoffel (SOLTU) • Wurzeltöterkrankheit 
(Rhizoctonia solani) Freiland Nein Nein Nein

123 Ackerbau • Kartoffel (SOLTU)

• Colletotrichum-Welke 
(COLLCC, Colletotrichum 
coccodes) Nur zur 
Befallsminderung

Freiland Nein Nein Nein

124 Gemüsebau • Buschbohne (PHSVN) • Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.) Freiland Nein Ja Nein

125 Gemüsebau • Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX)

• Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.) Freiland Nein Ja Nein

126 Gemüsebau • Zucchini (CUUPG)
• Echter Mehltau 

(Sphaerotheca fuliginea, 
Erysiphe cichoracearum)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein
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127 Gemüsebau • Blumenkohle (3FBRC) • Kohlschwärze (ALTEBI, 
Alternaria brassicicola)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

128 Gemüsebau • Blumenkohle (3FBRC) • Kohlschwärze (ALTEBA, 
Alternaria brassicae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

129 Gemüsebau • Blumenkohle (3FBRC) • Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

130 Gemüsebau • Blattkohle (3LFBC) • Kohlschwärze (ALTEBI, 
Alternaria brassicicola)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

131 Gemüsebau • Blattkohle (3LFBC) • Kohlschwärze (ALTEBA, 
Alternaria brassicae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

132 Gemüsebau • Blattkohle (3LFBC) • Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

133 Gemüsebau

• Weißkraut (BRSOL)
• Rotkraut (BRSOR)
• Spitzkohl (BRSON)
• Wirsingkohl (BRSOS)

• Kohlschwärze (ALTEBI, 
Alternaria brassicicola)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

134 Gemüsebau

• Weißkraut (BRSOL)
• Rotkraut (BRSOR)
• Spitzkohl (BRSON)
• Wirsingkohl (BRSOS)

• Kohlschwärze (ALTEBA, 
Alternaria brassicae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

135 Gemüsebau

• Weißkraut (BRSOL)
• Rotkraut (BRSOR)
• Spitzkohl (BRSON)
• Wirsingkohl (BRSOS)

• Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

136 Gemüsebau • Kohlsprossen (BRSOF) • Kohlschwärze (ALTEBI, 
Alternaria brassicicola)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

137 Gemüsebau • Kohlsprossen (BRSOF) • Kohlschwärze (ALTEBA, 
Alternaria brassicae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

138 Gemüsebau • Kohlsprossen (BRSOF) • Weißer Rost (ALBUCA, 
Albugo candida)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

139 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

140 Ackerbau • Kartoffel (SOLTU) • Alternaria-Arten 
(ALTESP, Alternaria sp.)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

141 Gemüsebau • Tomaten (LYPES) • Echter Mehltau (LEVETA, 
Leveillula taurica)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

142 Gemüsebau • Tomaten (LYPES)
• Kraut- und Braunfäule 

(PHYTIN, Phytophthora 
infestans)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

143 Gemüsebau • Tomaten (LYPES) • Samtfleckenkrankheit 
(FULVFU, Fulvia fulva)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

144 Gemüsebau • Gurke (CUMSA)

• Echter Mehltau (ERYSCI, 
Golovinomyces 
cichoracearum)

• Echter Mehltau (SPHRFU, 
Sphaerotheca fuliginea)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

145 Gemüsebau • Gurke (CUMSA)

• Echter Mehltau (ERYSCI, 
Golovinomyces 
cichoracearum)

• Echter Mehltau (SPHRFU, 
Sphaerotheca fuliginea)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

146 Gemüsebau • Gurke (CUMSA)

• Falscher Mehltau 
(PSPECU, 
Pseudoperonospora 
cubensis)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein
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147 Gemüsebau • Gurke (CUMSA)

• Falscher Mehltau 
(PSPECU, 
Pseudoperonospora 
cubensis)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Unter Glas Ja Nein Nein

148 Gemüsebau • Salate (3LETC)
• Endivie (Escariol) (CICEN)

• Falscher Mehltau 
(BREMLA, Bremia 
lactucae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

149 Gemüsebau • Salate (3LETC)
• Endivie (Escariol) (CICEN)

• Rhizoctonia solani 
(RHIZSO, Rhizoctonia 
solani)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

150 Gemüsebau • Karotten (DAUCS) • Echter Mehltau (ERYSHE, 
Erysiphe heraclei)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

151 Gemüsebau • Karotten (DAUCS) • Möhrenschwärze 
(Alternaria dauci)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

152 Gemüsebau • Karotten (DAUCS)
• Blattfleckenkrankheit 

(CERCCA, Cercospora 
carotae)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

153 Gemüsebau • Spargel (ASPOF) • Rost (PUCCAS, Puccinia 
asparagi)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

154 Gemüsebau • Spargel (ASPOF) • Laubkrankheit (STEMBO, 
Stemphylium botryosum)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

155 Gemüsebau • Artischocke (CYUSC) • Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

156 Gemüsebau
• Kohlgemüse (Brassicaceae) 

(3VBRC) Nutzung als Baby-
leaf-Salat

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

157 Gemüsebau

• Kohlrübe (Steckrübe) 
(BRSNA) Nutzung als Baby-
leaf-Salat

• Stielmus (BRSRE) Nutzung 
als Baby-leaf-Salat

• Radieschen (RAPSR) 
Nutzung als Baby-leaf-Salat

• Speiserübe (Stoppelrübe, 
Mairübe) (BRSRR) Nutzung 
als Baby-leaf-Salat

• Rettich (RAPSN) Nutzung als 
Baby-leaf-Salat

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

158 Gemüsebau
• Erbse (Gemüseerbse) 

(PIBSX) Nutzung als Baby-
leaf-Salat

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

159 Gemüsebau • Salat-Arten Nutzung als 
Baby-leaf-Salat

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger Freiland Nein Ja Nein

160 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.)

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Nein Nein

161 Gemüsebau • Linse (LENCU) 
Saatguterzeugung • Botrytis-Arten Freiland Nein Ja Nein

162 Ackerbau • Buchweizen (FAGES) 
Saatguterzeugung • Botrytis-Arten Freiland Nein Ja Nein

163 Ackerbau • Ölrettich (RAPSO) 
Saatguterzeugung • Botrytis-Arten Freiland Nein Ja Nein

164 Gemüsebau • Kresse (LEPSA) 
Saatguterzeugung • Botrytis-Arten Freiland Nein Ja Nein

165 Gemüsebau • Kräuter (3HERC) 
Saatguterzeugung

• Rostpilze (PUCCSP, 
Puccinia sp.) Freiland Nein Ja Nein

166 Gemüsebau • Kräuter (3HERC) 
Saatguterzeugung

• Pilzliche 
Blattfleckenkrankheiten Freiland Nein Ja Nein
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167 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC)

• Pilzliche 
Blattfleckenerreger

Haus- und Kleingarte
nbereich: Freiland Ja Ja Nein

168 Zierpflanz
enbau

• Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC) • Echter Mehltau (ERYSGT) Haus- und Kleingarte

nbereich: Freiland Ja Ja Nein
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Piktogramm Signalwort H-Satz Gefahrenhinweis

Akute Toxizität Kategorie 4 GHS07 Achtung H332 Gesundheitsschädlich bei 
Einatmen.

Gewässergefährdend Chronisch, Kategorie 1 GHS09 Achtung H410
Sehr giftig für 
Wasserorganismen mit 
langfristiger Wirkung

 

Sicherheitshinweise

P-Satz Text Betroffene Indikationen

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt /...anrufen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

 

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz

EUH208 Enthält 1,2-benzisothiazol-3-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen
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Betroffene Indikationen

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von 
Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberfläche
ngewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit 
folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

1 - Ackerbohne (VICFM), 2 - Ackerbohne (VICFM), 3 - Ackerbohne 
(VICFM), 4 - Futtererbse (PIBSA), 5 - Gräser (3GRAC), 6 - Gräser 
(3GRAC), 7 - Kartoffel (SOLTU), 8 - Lupine-Arten (3LUPC), 9 - Phacelia 
(PHCTA), 10 - Raps (3OILC), 11 - Raps (3OILC), 12 - Mais (ZEAMX), 13 - 
Tabak (NIOTA), 14 - Tabak (NIOTA), 15 - Futterrübe (BEAVC), Zuckerrübe 
(BEAVA), 18 - Rote Rübe (BEAVD), 19 - Blattkohle (3LFBC), 20 - Blattkohle 
(3LFBC), 21 - Blattkohle (3LFBC), 22 - Stangensellerie (Bleichsellerie) 
(APUGD), 23 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 26 - Blumenkohle 
(3FBRC), 27 - Blumenkohle (3FBRC), 28 - Blumenkohle (3FBRC), 29 - 
Buschbohne (PHSVN), 30 - Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 
32 - Chinakohl (BRSPK), 33 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdeboh
nen) (VICFX), 34 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) 
(VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 
36 - Echte Kamille (MATCH), 37 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 38 - 
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 39 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 40 - 
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 41 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 42 - 
Kräuter (3HERC), 43 - Gemeine Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüsefenc
hel (FOEVA), 49 - Gurke (CUMSA), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 52 - 
Knoblauch (ALLSA), 53 - Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - 
Knoblauch (ALLSA), 56 - Knollensellerie (APUGR), 57 - Knollensellerie 
(APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSOG), 60 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), 61 - 
Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl 
(BRSOS), 62 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), 
Wirsingkohl (BRSOS), 63 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), 
Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 
65 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 
68 - Kren (ARWLA), 71 - Minze-Arten (3MINC), 72 - Karotten (DAUCS), 73 
- Karotten (DAUCS), 74 - Karotten (DAUCS), 75 - Pastinaken (PAVSA), 76 - 
Patisson (CUUPM), 77 - Patisson (CUUPM), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 
79 - Porree (Lauch) (ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 82 - 
Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 83 - Kohlsprossen (BRSOF), 84 - 
Kohlsprossen (BRSOF), 85 - Kohlsprossen (BRSOF), 86 - Rucola-Arten 
(ERUSS, Eruca sp.), 87 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 88 - 
Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 90 - Schalotten (ALLAS), 91 - 
Schalotten (ALLAS), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 93 - Schnittmangold 
(BEAVV), Stielmangold (BEAVF), 94 - Schwarzwurzel (SCVHI), 95 - Spargel 
(ASPOF), 96 - Spargel (ASPOF), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) 
(BRSRR), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel 
(ALLCE), 101 - Spitzwegerich (PLALA), 102 - Stangenbohne (PHSVX), 106 
- Topinambur (HELTU), 107 - Wurzelpetersilie (PARCT), 108 - Wurzelzich
orie (CICIS), 109 - Zucchini (CUUPG), 111 - Zucchini (CUUPG), 112 - 
Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 113 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) 
(3ALLC), 114 - Hopfen (HUMLU), 115 - Erdbeeren (FRAAN), 117 - 
Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - 
Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 122 - Kartoffel (SOLTU), 123 - Kartoffel 
(SOLTU), 124 - Buschbohne (PHSVN), 125 - Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX), 155 - Artischocke (CYUSC), 156 - Kohlgemüse (Brassicaceae) 
(3VBRC), 157 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), Radieschen (RAPSR), 
Rettich (RAPSN), Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), Stielmus 
(BRSRE), 158 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 159 - Salat-Arten, 161 - 
Linse (LENCU), 162 - Buchweizen (FAGES), 163 - Ölrettich (RAPSO), 164 - 
Kresse (LEPSA), 165 - Kräuter (3HERC), 166 - Kräuter (3HERC)
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Betroffene Indikationen

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von 
Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern 
einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -
geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 
69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, 
zulässig ist:

114 - Hopfen (HUMLU)

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 20 90 %
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Betroffene Indikationen

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von 
Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern 
einzuhalten:

115 - Erdbeeren (FRAAN)

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel 5 Regelabstand

gemäß Indikation Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel 5 50 %

gemäß Indikation Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel 1 75 %

gemäß Indikation Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel 1 90 %

Zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung auf 
abtragsgefährdeten Flächen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone 
mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern (davon 
mindestens 10 m bewachsener Grünstreifen) einzuhalten:

83 - Kohlsprossen (BRSOF), 84 - Kohlsprossen (BRSOF), 85 - Kohlsprossen 
(BRSOF), 106 - Topinambur (HELTU)

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu 
Gesundheitsschäden führen.

Abbauprodukte können ins Grundwasser gelangen.

Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen 
durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand 
kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

52 - Knoblauch (ALLSA), 53 - Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 
55 - Knoblauch (ALLSA), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 79 - Porree (Lauch) 
(ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 90 - Schalotten (ALLAS), 91 - 
Schalotten (ALLAS), 93 - Schnittmangold (BEAVV), Stielmangold (BEAVF), 
95 - Spargel (ASPOF), 96 - Spargel (ASPOF), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - 
Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel (ALLCE), 112 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) 
(3ALLC), 113 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC)

Pflanzenhöhe bis 50 cm: Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz 
von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer 
ein Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen 
einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde 
Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

102 - Stangenbohne (PHSVX)

Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Pflanzenhöhe über 50 cm: Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz 
von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer 
ein Mindestabstand durch einen 20m bewachsenen Grünstreifen 
einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde 
Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

102 - Stangenbohne (PHSVX)

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!

Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.
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Betroffene Indikationen

Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen 
durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand 
kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

4 - Futtererbse (PIBSA), 15 - Futterrübe (BEAVC), Zuckerrübe (BEAVA), 19 
- Blattkohle (3LFBC), 20 - Blattkohle (3LFBC), 21 - Blattkohle (3LFBC), 32 - 
Chinakohl (BRSPK), 61 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut 
(BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 62 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl 
(BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 63 - Rotkraut 
(BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 
72 - Karotten (DAUCS), 73 - Karotten (DAUCS), 74 - Karotten (DAUCS), 87 
- Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 88 - Endivie (Escariol) 
(CICEN), Salate (3LETC)

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine 
Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberfläche
ngewässer besteht.

126 - Zucchini (CUUPG), 127 - Blumenkohle (3FBRC), 128 - Blumenkohle 
(3FBRC), 129 - Blumenkohle (3FBRC), 130 - Blattkohle (3LFBC), 131 - 
Blattkohle (3LFBC), 132 - Blattkohle (3LFBC), 133 - Rotkraut (BRSOR), 
Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 134 - 
Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl 
(BRSOS), 135 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut 
(BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 136 - Kohlsprossen (BRSOF), 137 - 
Kohlsprossen (BRSOF), 138 - Kohlsprossen (BRSOF), 140 - Kartoffel 
(SOLTU), 144 - Gurke (CUMSA), 146 - Gurke (CUMSA), 148 - Endivie 
(Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 149 - Endivie (Escariol) (CICEN), 
Salate (3LETC), 150 - Karotten (DAUCS), 151 - Karotten (DAUCS), 152 - 
Karotten (DAUCS), 153 - Spargel (ASPOF), 154 - Spargel (ASPOF), 160 - 
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen 
durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand 
kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

1 - Ackerbohne (VICFM), 2 - Ackerbohne (VICFM), 3 - Ackerbohne 
(VICFM), 8 - Lupine-Arten (3LUPC), 9 - Phacelia (PHCTA), 12 - Mais 
(ZEAMX), 13 - Tabak (NIOTA), 14 - Tabak (NIOTA), 18 - Rote Rübe 
(BEAVD), 22 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 23 - Stangensel
lerie (Bleichsellerie) (APUGD), 26 - Blumenkohle (3FBRC), 27 - Blumenkohl
e (3FBRC), 28 - Blumenkohle (3FBRC), 29 - Buschbohne (PHSVN), 30 - 
Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 33 - Ackerbohne (VICFM), 
Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 34 - Ackerbohne (VICFM), 
Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), 
Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 36 - Echte Kamille (MATCH), 37 - 
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 38 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 39 - 
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 40 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 41 - 
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 42 - Kräuter (3HERC), 43 - Gemeine 
Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüsefenchel (FOEVA), 49 - Gurke (CUMSA), 
51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 56 - Knollensellerie (APUGR), 57 - 
Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSOG), 60 - Kohlrübe (Steckrübe) 
(BRSNA), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 
66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 71 - Minze-
Arten (3MINC), 75 - Pastinaken (PAVSA), 76 - Patisson (CUUPM), 77 - 
Patisson (CUUPM), 82 - Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 86 - 
Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 94 - 
Schwarzwurzel (SCVHI), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), 
101 - Spitzwegerich (PLALA), 107 - Wurzelpetersilie (PARCT), 108 - 
Wurzelzichorie (CICIS), 109 - Zucchini (CUUPG), 111 - Zucchini (CUUPG), 
115 - Erdbeeren (FRAAN), 117 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - 
Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 124 - 
Buschbohne (PHSVN), 125 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 155 - 
Artischocke (CYUSC), 156 - Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBRC), 157 - 
Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 
Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), Stielmus (BRSRE), 158 - 
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 159 - Salat-Arten, 161 - Linse (LENCU), 
162 - Buchweizen (FAGES), 163 - Ölrettich (RAPSO), 164 - Kresse (LEPSA)

Bei Vorliegen der in der Liste der abdriftmindernden Pflanzenschutzgeräte 
bzw. -geräteteile (Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) genannten Voraussetzungen 
ist die Anwendung des jeweiligen, der Abdriftminderungsklasse entspreche
nden reduzierten Mindestabstandes zu Oberflächengewässern zulässig.

Der vorgeschriebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern 
(Bezugsgröße ist der Regelabstand bzw. der Mindestabstand der jeweils 
anzuwendenden Abdriftminderungsklasse) kann um 25% reduziert 
werden, wenn sich vor dem Gewässer in Bereich der Applikationsfläche 
eine durchgehend dicht belaubte Randvegetation befindet. Diese hat eine 
Mindestbreite von 1 m und überragt die zu behandelnde Raumkultur (oder 
bei Flächenkulturen die Höhe der Spritzdüsen) mindestens um 1 m.
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Betroffene Indikationen

SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. 
(Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberfläche
ngewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe 
verhindern.)

SPe 4 - Zum Schutz von Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen nicht auf 
versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanla
gen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, 
ausbringen.

Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken 
verwenden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikation
en

In Abhängigkeit von der Bestandsdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze werden folgende Aufwandmengen 
festgelegt: 114 - Hopfen (HUMLU)

Aufwandsmengen

Menge von Menge bis Einheit Stadium

0.25 0.75 l/ha Von Stadium 31 (10% der Gerüsthöhe erreicht) bis Stadium 37 (70% der Gerüsthöhe erreicht)

0.75 1.6 l/ha Ab Stadium 37 (70% der Gerüsthöhe erreicht)

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwort
ungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist 
daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter 
den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

12 - Mais (ZEAMX)
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Betroffene Indikationen

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst 
im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen 
ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen 
Beratungsdienst hinzuziehen.

1 - Ackerbohne (VICFM), 2 - Ackerbohne (VICFM), 3 - Ackerbohne (VICFM), 4 - Futtererbse 
(PIBSA), 5 - Gräser (3GRAC), 6 - Gräser (3GRAC), 7 - Kartoffel (SOLTU), 8 - Lupine-Arten 
(3LUPC), 9 - Phacelia (PHCTA), 10 - Raps (3OILC), 11 - Raps (3OILC), 13 - Tabak (NIOTA), 
14 - Tabak (NIOTA), 15 - Futterrübe (BEAVC), Zuckerrübe (BEAVA), 16 - Melanzani 
(Auberginen) (SOLME), 17 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 18 - Rote Rübe (BEAVD), 19 
- Blattkohle (3LFBC), 20 - Blattkohle (3LFBC), 21 - Blattkohle (3LFBC), 22 - Stangensellerie 
(Bleichsellerie) (APUGD), 23 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 24 - Stangensellerie 
(Bleichsellerie) (APUGD), 25 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 26 - Blumenkohle 
(3FBRC), 27 - Blumenkohle (3FBRC), 28 - Blumenkohle (3FBRC), 29 - Buschbohne 
(PHSVN), 30 - Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 32 - Chinakohl (BRSPK), 33 - 
Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 34 - Ackerbohne (VICFM), 
Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdeboh
nen) (VICFX), 36 - Echte Kamille (MATCH), 37 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 38 - Erbse 
(Gemüseerbse) (PIBSX), 39 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 40 - Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX), 41 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 42 - Kräuter (3HERC), 43 - Gemeine 
Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüsefenchel (FOEVA), 45 - Paprika (CPSAN), 46 - Paprika 
(CPSAN), 47 - Paprika (CPSAN), 48 - Paprika (CPSAN), 49 - Gurke (CUMSA), 50 - Gurke 
(CUMSA), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 52 - Knoblauch (ALLSA), 53 - Knoblauch 
(ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - Knoblauch (ALLSA), 56 - Knollensellerie (APUGR), 
57 - Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSOG), 59 - Kohlrabi (BRSOG), 60 - Kohlrübe 
(Steckrübe) (BRSNA), 61 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), 
Wirsingkohl (BRSOS), 62 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), 
Wirsingkohl (BRSOS), 63 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), 
Wirsingkohl (BRSOS), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 66 - 
Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 69 - Melonen (CUMME), 70 - 
Melonen (CUMME), 71 - Minze-Arten (3MINC), 72 - Karotten (DAUCS), 73 - Karotten 
(DAUCS), 74 - Karotten (DAUCS), 75 - Pastinaken (PAVSA), 76 - Patisson (CUUPM), 77 - 
Patisson (CUUPM), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 79 - Porree (Lauch) (ALLPO), 80 - Porree 
(Lauch) (ALLPO), 81 - Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 82 - Radieschen (RAPSR), 
Rettich (RAPSN), 83 - Kohlsprossen (BRSOF), 84 - Kohlsprossen (BRSOF), 85 - Kohlspross
en (BRSOF), 86 - Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.), 87 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate 
(3LETC), 88 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 89 - Endivie (Escariol) (CICEN), 
Salate (3LETC), 90 - Schalotten (ALLAS), 91 - Schalotten (ALLAS), 92 - Schnittlauch 
(ALLSC), 93 - Schnittmangold (BEAVV), Stielmangold (BEAVF), 94 - Schwarzwurzel 
(SCVHI), 95 - Spargel (ASPOF), 96 - Spargel (ASPOF), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, 
Mairübe) (BRSRR), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel (ALLCE), 101 
- Spitzwegerich (PLALA), 102 - Stangenbohne (PHSVX), 103 - Tomaten (LYPES), 104 - 
Tomaten (LYPES), 105 - Tomaten (LYPES), 106 - Topinambur (HELTU), 107 - Wurzelpete
rsilie (PARCT), 108 - Wurzelzichorie (CICIS), 109 - Zucchini (CUUPG), 110 - Zucchini 
(CUUPG), 111 - Zucchini (CUUPG), 112 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 113 - 
Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 114 - Hopfen (HUMLU), 117 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 118 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 120 - 
Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 122 - Kartoffel 
(SOLTU), 123 - Kartoffel (SOLTU), 124 - Buschbohne (PHSVN), 125 - Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX), 126 - Zucchini (CUUPG), 127 - Blumenkohle (3FBRC), 128 - Blumenkohle 
(3FBRC), 129 - Blumenkohle (3FBRC), 130 - Blattkohle (3LFBC), 131 - Blattkohle (3LFBC), 
132 - Blattkohle (3LFBC), 133 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), 
Wirsingkohl (BRSOS), 134 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), 
Wirsingkohl (BRSOS), 135 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), 
Wirsingkohl (BRSOS), 136 - Kohlsprossen (BRSOF), 137 - Kohlsprossen (BRSOF), 138 - 
Kohlsprossen (BRSOF), 139 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 140 - Kartoffel (SOLTU), 141 - 
Tomaten (LYPES), 142 - Tomaten (LYPES), 143 - Tomaten (LYPES), 144 - Gurke (CUMSA), 
145 - Gurke (CUMSA), 146 - Gurke (CUMSA), 147 - Gurke (CUMSA), 148 - Endivie 
(Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 149 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 150 - 
Karotten (DAUCS), 151 - Karotten (DAUCS), 152 - Karotten (DAUCS), 153 - Spargel 
(ASPOF), 154 - Spargel (ASPOF), 155 - Artischocke (CYUSC), 156 - Kohlgemüse (Brassicac
eae) (3VBRC), 157 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 
Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), Stielmus (BRSRE), 158 - Erbse (Gemüseerb
se) (PIBSX), 159 - Salat-Arten, 160 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 161 - Linse (LENCU), 
162 - Buchweizen (FAGES), 163 - Ölrettich (RAPSO), 164 - Kresse (LEPSA), 165 - Kräuter 
(3HERC), 166 - Kräuter (3HERC), 167 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 168 - Zierpflanz
enkulturen (3ORTC)

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder 
Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der 
vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich ist 
(Positivliste).

117 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 118 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - Zierpflanz
enkulturen (3ORTC), 120 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 139 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 160 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 167 - 
Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 168 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Jahr und 
Kultur, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit 
anderen Mitteln, die Wirkstoffe aus der Gruppe der 
Strobilurine enthalten.

114 - Hopfen (HUMLU)
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Betroffene Indikationen

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und 
Vegetationsperiode. 93 - Schnittmangold (BEAVV), Stielmangold (BEAVF)

Eingeschränkte Wirksamkeit möglich. 7 - Kartoffel (SOLTU), 122 - Kartoffel (SOLTU), 123 - Kartoffel (SOLTU), 140 - Kartoffel 
(SOLTU)

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit 
oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwort
ungsbereich des Anwenders. Für diese Indikation(en) 
muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglic
hkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebssp
ezifischen Bedingungen prüfen.

1 - Ackerbohne (VICFM), 2 - Ackerbohne (VICFM), 3 - Ackerbohne (VICFM), 5 - Gräser 
(3GRAC), 6 - Gräser (3GRAC), 8 - Lupine-Arten (3LUPC), 9 - Phacelia (PHCTA), 13 - Tabak 
(NIOTA), 14 - Tabak (NIOTA), 16 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 17 - Melanzani 
(Auberginen) (SOLME), 18 - Rote Rübe (BEAVD), 22 - Stangensellerie (Bleichsellerie) 
(APUGD), 23 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 24 - Stangensellerie (Bleichsellerie) 
(APUGD), 25 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 29 - Buschbohne (PHSVN), 30 - 
Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 32 - Chinakohl (BRSPK), 33 - Ackerbohne 
(VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 34 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen 
(Pferdebohnen) (VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 
36 - Echte Kamille (MATCH), 37 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 38 - Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX), 39 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 40 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 41 - Erbse 
(Gemüseerbse) (PIBSX), 42 - Kräuter (3HERC), 43 - Gemeine Ringelblume (CLDOF), 44 - 
Gemüsefenchel (FOEVA), 45 - Paprika (CPSAN), 46 - Paprika (CPSAN), 47 - Paprika 
(CPSAN), 48 - Paprika (CPSAN), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 52 - Knoblauch 
(ALLSA), 53 - Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - Knoblauch (ALLSA), 56 - 
Knollensellerie (APUGR), 57 - Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSOG), 59 - Kohlrabi 
(BRSOG), 60 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-
Hybriden (CUUHY), 66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 69 - 
Melonen (CUMME), 70 - Melonen (CUMME), 71 - Minze-Arten (3MINC), 75 - Pastinaken 
(PAVSA), 76 - Patisson (CUUPM), 77 - Patisson (CUUPM), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 79 
- Porree (Lauch) (ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 81 - Radieschen (RAPSR), Rettich 
(RAPSN), 82 - Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 86 - Rucola-Arten (ERUSS, Eruca 
sp.), 89 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 90 - Schalotten (ALLAS), 91 - 
Schalotten (ALLAS), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 93 - Schnittmangold (BEAVV), Stielmangold 
(BEAVF), 94 - Schwarzwurzel (SCVHI), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), 
98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel (ALLCE), 101 - Spitzwegerich 
(PLALA), 102 - Stangenbohne (PHSVX), 106 - Topinambur (HELTU), 107 - Wurzelpetersilie 
(PARCT), 108 - Wurzelzichorie (CICIS), 112 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 113 - 
Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 115 - Erdbeeren (FRAAN), 116 - Erdbeeren (FRAAN), 
119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 120 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanz
enkulturen (3ORTC), 124 - Buschbohne (PHSVN), 125 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 155 
- Artischocke (CYUSC), 156 - Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBRC), 157 - Kohlrübe 
(Steckrübe) (BRSNA), Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), Speiserübe (Stoppelrübe, 
Mairübe) (BRSRR), Stielmus (BRSRE), 158 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 159 - Salat-Arte
n, 161 - Linse (LENCU), 162 - Buchweizen (FAGES), 163 - Ölrettich (RAPSO), 164 - Kresse 
(LEPSA), 165 - Kräuter (3HERC), 166 - Kräuter (3HERC), 167 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 168 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)
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Betroffene Indikationen

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und 
Vegetationsperiode.

1 - Ackerbohne (VICFM), 2 - Ackerbohne (VICFM), 3 - Ackerbohne (VICFM), 4 - Futtererbse 
(PIBSA), 8 - Lupine-Arten (3LUPC), 9 - Phacelia (PHCTA), 12 - Mais (ZEAMX), 13 - Tabak 
(NIOTA), 14 - Tabak (NIOTA), 15 - Futterrübe (BEAVC), Zuckerrübe (BEAVA), 16 - 
Melanzani (Auberginen) (SOLME), 17 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 18 - Rote Rübe 
(BEAVD), 19 - Blattkohle (3LFBC), 20 - Blattkohle (3LFBC), 21 - Blattkohle (3LFBC), 22 - 
Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 23 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 24 - 
Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 25 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 26 - 
Blumenkohle (3FBRC), 27 - Blumenkohle (3FBRC), 28 - Blumenkohle (3FBRC), 29 - 
Buschbohne (PHSVN), 30 - Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree (CICSS), 32 - Chinakohl 
(BRSPK), 33 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 34 - Ackerbohne 
(VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen 
(Pferdebohnen) (VICFX), 36 - Echte Kamille (MATCH), 37 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 
38 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 39 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 40 - Erbse 
(Gemüseerbse) (PIBSX), 41 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 42 - Kräuter (3HERC), 43 - 
Gemeine Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüsefenchel (FOEVA), 45 - Paprika (CPSAN), 46 - 
Paprika (CPSAN), 47 - Paprika (CPSAN), 48 - Paprika (CPSAN), 49 - Gurke (CUMSA), 50 - 
Gurke (CUMSA), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 52 - Knoblauch (ALLSA), 53 - 
Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - Knoblauch (ALLSA), 56 - Knollensellerie 
(APUGR), 57 - Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSOG), 59 - Kohlrabi (BRSOG), 60 - 
Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), 61 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut 
(BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 62 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut 
(BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 63 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut 
(BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-Hybriden 
(CUUHY), 66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 69 - Melonen 
(CUMME), 70 - Melonen (CUMME), 71 - Minze-Arten (3MINC), 72 - Karotten (DAUCS), 73 - 
Karotten (DAUCS), 74 - Karotten (DAUCS), 75 - Pastinaken (PAVSA), 76 - Patisson 
(CUUPM), 77 - Patisson (CUUPM), 78 - Porree (Lauch) (ALLPO), 79 - Porree (Lauch) 
(ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 82 - Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 83 - 
Kohlsprossen (BRSOF), 84 - Kohlsprossen (BRSOF), 85 - Kohlsprossen (BRSOF), 86 - 
Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.), 87 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 88 - 
Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 89 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 
90 - Schalotten (ALLAS), 91 - Schalotten (ALLAS), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 94 - 
Schwarzwurzel (SCVHI), 95 - Spargel (ASPOF), 96 - Spargel (ASPOF), 97 - Speiserübe 
(Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - 
Zwiebel (ALLCE), 101 - Spitzwegerich (PLALA), 102 - Stangenbohne (PHSVX), 103 - 
Tomaten (LYPES), 104 - Tomaten (LYPES), 105 - Tomaten (LYPES), 106 - Topinambur 
(HELTU), 107 - Wurzelpetersilie (PARCT), 108 - Wurzelzichorie (CICIS), 109 - Zucchini 
(CUUPG), 110 - Zucchini (CUUPG), 111 - Zucchini (CUUPG), 112 - Zwiebelgemüse 
(Alliaceae) (3ALLC), 113 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 115 - Erdbeeren (FRAAN), 
116 - Erdbeeren (FRAAN), 117 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 118 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 120 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 121 - 
Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 124 - Buschbohne (PHSVN), 125 - Erbse (Gemüseerbse) 
(PIBSX), 126 - Zucchini (CUUPG), 127 - Blumenkohle (3FBRC), 128 - Blumenkohle 
(3FBRC), 129 - Blumenkohle (3FBRC), 130 - Blattkohle (3LFBC), 131 - Blattkohle (3LFBC), 
132 - Blattkohle (3LFBC), 133 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), 
Wirsingkohl (BRSOS), 134 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), 
Wirsingkohl (BRSOS), 135 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), 
Wirsingkohl (BRSOS), 136 - Kohlsprossen (BRSOF), 137 - Kohlsprossen (BRSOF), 138 - 
Kohlsprossen (BRSOF), 139 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 141 - Tomaten (LYPES), 142 - 
Tomaten (LYPES), 143 - Tomaten (LYPES), 144 - Gurke (CUMSA), 145 - Gurke (CUMSA), 
146 - Gurke (CUMSA), 147 - Gurke (CUMSA), 148 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate 
(3LETC), 149 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 155 - Artischocke (CYUSC), 161 
- Linse (LENCU), 162 - Buchweizen (FAGES), 163 - Ölrettich (RAPSO), 164 - Kresse 
(LEPSA), 167 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 168 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und 
Vegetationsperiode.

5 - Gräser (3GRAC), 6 - Gräser (3GRAC), 10 - Raps (3OILC), 11 - Raps (3OILC), 81 - 
Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 89 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 150 
- Karotten (DAUCS), 151 - Karotten (DAUCS), 152 - Karotten (DAUCS), 153 - Spargel 
(ASPOF), 154 - Spargel (ASPOF), 156 - Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBRC), 157 - 
Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), Speiserübe 
(Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR), Stielmus (BRSRE), 158 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 
159 - Salat-Arten, 160 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 165 - Kräuter (3HERC), 166 - 
Kräuter (3HERC)
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Betroffene Indikationen

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffs
pezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende 
Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. 
Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel 
Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

7 - Kartoffel (SOLTU), 16 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), 17 - Melanzani (Auberginen) 
(SOLME), 18 - Rote Rübe (BEAVD), 19 - Blattkohle (3LFBC), 20 - Blattkohle (3LFBC), 21 - 
Blattkohle (3LFBC), 22 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 23 - Stangensellerie 
(Bleichsellerie) (APUGD), 24 - Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD), 25 - Stangensellerie 
(Bleichsellerie) (APUGD), 26 - Blumenkohle (3FBRC), 27 - Blumenkohle (3FBRC), 28 - 
Blumenkohle (3FBRC), 29 - Buschbohne (PHSVN), 30 - Buschbohne (PHSVN), 31 - Chicoree 
(CICSS), 33 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 34 - Ackerbohne 
(VICFM), Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX), 35 - Ackerbohne (VICFM), Puffbohnen 
(Pferdebohnen) (VICFX), 36 - Echte Kamille (MATCH), 42 - Kräuter (3HERC), 42 - Kräuter 
(3HERC), 43 - Gemeine Ringelblume (CLDOF), 44 - Gemüsefenchel (FOEVA), 45 - Paprika 
(CPSAN), 46 - Paprika (CPSAN), 47 - Paprika (CPSAN), 48 - Paprika (CPSAN), 49 - Gurke 
(CUMSA), 50 - Gurke (CUMSA), 51 - Johanniskraut-Arten (HYPSS), 52 - Knoblauch (ALLSA), 
53 - Knoblauch (ALLSA), 54 - Knoblauch (ALLSA), 55 - Knoblauch (ALLSA), 56 - Knollensel
lerie (APUGR), 57 - Knollensellerie (APUGR), 58 - Kohlrabi (BRSOG), 59 - Kohlrabi 
(BRSOG), 60 - Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA), 61 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), 
Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 62 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), 
Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 63 - Rotkraut (BRSOR), Spitzkohl (BRSON), 
Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 64 - Kürbis-Hybriden (CUUHY), 65 - Kürbis-Hyb
riden (CUUHY), 66 - Kren (ARWLA), 67 - Kren (ARWLA), 68 - Kren (ARWLA), 69 - Melonen 
(CUMME), 72 - Karotten (DAUCS), 73 - Karotten (DAUCS), 74 - Karotten (DAUCS), 75 - 
Pastinaken (PAVSA), 76 - Patisson (CUUPM), 77 - Patisson (CUUPM), 78 - Porree (Lauch) 
(ALLPO), 79 - Porree (Lauch) (ALLPO), 80 - Porree (Lauch) (ALLPO), 81 - Radieschen 
(RAPSR), Rettich (RAPSN), 82 - Radieschen (RAPSR), Rettich (RAPSN), 83 - Kohlsprossen 
(BRSOF), 84 - Kohlsprossen (BRSOF), 85 - Kohlsprossen (BRSOF), 86 - Rucola-Arten 
(ERUSS, Eruca sp.), 87 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 88 - Endivie (Escariol) 
(CICEN), Salate (3LETC), 89 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 90 - Schalotten 
(ALLAS), 91 - Schalotten (ALLAS), 92 - Schnittlauch (ALLSC), 94 - Schwarzwurzel (SCVHI), 
95 - Spargel (ASPOF), 96 - Spargel (ASPOF), 97 - Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) 
(BRSRR), 98 - Zwiebel (ALLCE), 99 - Zwiebel (ALLCE), 100 - Zwiebel (ALLCE), 101 - 
Spitzwegerich (PLALA), 102 - Stangenbohne (PHSVX), 103 - Tomaten (LYPES), 104 - 
Tomaten (LYPES), 105 - Tomaten (LYPES), 106 - Topinambur (HELTU), 107 - Wurzelpete
rsilie (PARCT), 108 - Wurzelzichorie (CICIS), 109 - Zucchini (CUUPG), 112 - Zwiebelgemüse 
(Alliaceae) (3ALLC), 113 - Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC), 114 - Hopfen (HUMLU), 115 
- Erdbeeren (FRAAN), 116 - Erdbeeren (FRAAN), 117 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 118 - 
Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 119 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 120 - Zierpflanz
enkulturen (3ORTC), 121 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 122 - Kartoffel (SOLTU), 123 - 
Kartoffel (SOLTU), 124 - Buschbohne (PHSVN), 126 - Zucchini (CUUPG), 127 - Blumenkohl
e (3FBRC), 128 - Blumenkohle (3FBRC), 129 - Blumenkohle (3FBRC), 130 - Blattkohle 
(3LFBC), 131 - Blattkohle (3LFBC), 132 - Blattkohle (3LFBC), 133 - Rotkraut (BRSOR), 
Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 134 - Rotkraut (BRSOR), 
Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 135 - Rotkraut (BRSOR), 
Spitzkohl (BRSON), Weißkraut (BRSOL), Wirsingkohl (BRSOS), 136 - Kohlsprossen 
(BRSOF), 137 - Kohlsprossen (BRSOF), 138 - Kohlsprossen (BRSOF), 139 - Zierpflanz
enkulturen (3ORTC), 140 - Kartoffel (SOLTU), 141 - Tomaten (LYPES), 142 - Tomaten 
(LYPES), 143 - Tomaten (LYPES), 144 - Gurke (CUMSA), 145 - Gurke (CUMSA), 146 - 
Gurke (CUMSA), 147 - Gurke (CUMSA), 148 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 
149 - Endivie (Escariol) (CICEN), Salate (3LETC), 150 - Karotten (DAUCS), 151 - Karotten 
(DAUCS), 152 - Karotten (DAUCS), 153 - Spargel (ASPOF), 154 - Spargel (ASPOF), 155 - 
Artischocke (CYUSC), 160 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 167 - Zierpflanzenkulturen 
(3ORTC), 168 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Fungicide 
Resistance Action Committee (FRAC): Wirkmechanismus 
(FRAC GRUPPE): 11.

 
Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.
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Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.
 
 

Herkunftsmitgliedsstaat Deutschland
 

Handelsbezeichnung Ortiva
 

Zulassungsnummer 024560-00
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 1
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Ackerbohne (VICFM)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Fleckenkrankheit (BOTRFA, Botrytis fabae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 35
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

24/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

25/516

Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 2
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Ackerbohne (VICFM)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PEROVP, Peronospora viciae f. sp. pisi)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 35
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 3
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Ackerbohne (VICFM)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Brennfleckenkrankheit (COLLLD, Colletotrichum lindemuthianum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 35
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

30/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 4
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Futtererbse (PIBSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Brennfleckenkrankheit (ASCOPI, Ascochyta pisi)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

51 Erste Blütenknospen 
sichtbar 75 50% der Hülsen haben art-/sorte

ntypische Länge erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 35
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 5
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gräser (3GRAC) Saatguterzeugung

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 6
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gräser (3GRAC) Saatguterzeugung

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenkrankheiten

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 7
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kartoffel (SOLTU)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab 
Warndiensthinweis

31 Beginn Bestandesschluss: 10% der Pflanzen 
benachbarter Reihen berühren sich 91 Beginn der Laubblattvergilbung 

bzw. Laubblattaufhellung

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 3 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

43/516

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

44/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 8
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Lupine-Arten (3LUPC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Colletotrichum

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl 
entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 35
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 9
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Phacelia (PHCTA) Saatguterzeugung

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Botrytis-Arten

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl 
entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 10
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Raps (3OILC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rapsschwärze (Alternaria) (ALTEBA, Alternaria brassicae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

51 Infloreszenzknospen 
sichtbar 69 Ende der 

Blüte

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 11
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Raps (3OILC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißstängeligkeit (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

61 ca. 10% der Blüten am Haupttrieb 
offen 69 Ende der 

Blüte

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 12
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Mais (ZEAMX) Saatmais

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Helminthosporium-Arten (HELMSP, Helminthosporium sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 500 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 21
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und 
Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 13
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Tabak (NIOTA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blauschimmel (PEROTA, Peronospora hyoscyami,vormals P. tabacina)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 300 900 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab 
Warndiensthinweis

33 30% des arttypischen max. Längen- bzw. Rosettenwachstums 
erreicht, 3-Knotenstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 14
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Tabak (NIOTA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 300 900 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

64 Etwa 40% der Blüten geöffnet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 15
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zuckerrübe (BEAVA)

Futterrübe (BEAVC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Cercospora-Blattfleckenkrankheit (CERCBE, Cercospora beticola)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwe
rden der ersten Symptome.

39 Bestandesschluss: über 90% der Pflanzen 
benachbarter Reihen berühren sich 49 Rübenkörper hat erntefähige 

Größe erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 35
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 16
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Melanzani (Auberginen) (SOLME)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Dürrfleckenkrankheit (ALTESO, Alternaria solani)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung 
sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 17
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Melanzani (Auberginen) (SOLME)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung 
sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 18
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Rote Rübe (BEAVD) Einschließlich gelber und weißer Formen

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Cercospora-Blattfleckenkrankheit (CERCBE, Cercospora beticola)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl 
entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 42
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 19
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blattkohle (3LFBC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

78/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 20
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blattkohle (3LFBC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

81/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 21
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blattkohle (3LFBC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 22
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt deutlich sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 23
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rost (PUCCAP, Puccinia apii)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt deutlich sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 24
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt deutlich sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 25
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Stangensellerie (Bleichsellerie) (APUGD)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rost (PUCCAP, Puccinia apii)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt deutlich sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 26
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blumenkohle (3FBRC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 27
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blumenkohle (3FBRC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 28
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blumenkohle (3FBRC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

108/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 29
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Buschbohne (PHSVN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Brennfleckenkrankheit

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 30
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Buschbohne (PHSVN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 31
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Chicoree (CICSS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)

Rost (PUCCHI, Pucchinia cichorii)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt deutlich sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen mindestens 21
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

117/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 32
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Chinakohl (BRSPK)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Alternaria-Blattfleckenkrankheit (ALTEBA, Alternaria brassicae)

Falscher Mehltau

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 33
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Ackerbohne (VICFM)

Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Brennfleckenkrankheit

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

21 1. Seitenspross sichtbar

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 34
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Ackerbohne (VICFM)

Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 35
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Ackerbohne (VICFM)

Puffbohnen (Pferdebohnen) (VICFX)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 36
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Echte Kamille (MATCH) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als 
teeähnliches Erzeugnis

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 37
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSPI, Erysiphe pisi)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

30 Beginn des Längenwachstums

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 38
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi, Phoma pinodella, Mycosphaerella 
pinodes)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

30 Beginn des Längenwachstums

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 39
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PEROVP, Peronospora viciae f. sp. pisi)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

30 Beginn des Längenwachstums

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 40
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

30 Beginn des Längenwachstums

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 41
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Botrytis (Botrytis cinerea)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

30 Beginn des Längenwachstums

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 42
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kräuter (3HERC) Frisch

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

Falscher Mehltau (1PEROF, Peronosporaceae)

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 43
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gemeine Ringelblume (CLDOF) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als 
teeähnliches Erzeugnis

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 44
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gemüsefenchel (FOEVA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 400 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 45
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Paprika (CPSAN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung 
sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 46
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Paprika (CPSAN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Phytophtora capsici (PHYTCP, Phytophtora capsici)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung 
sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

162/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 47
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Paprika (CPSAN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Alternaria-Blattfleckenkrankheit (ALTESP, Alternaria Spp.)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung 
sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 48
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Paprika (CPSAN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Stängelfäule (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung 
sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 49
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gurke (CUMSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)

Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 300 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden 
der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 50
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gurke (CUMSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)

Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

21 1. Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden 
der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 51
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Johanniskraut-Arten (HYPSS) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als 
teeähnliches Erzeugnis

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Johanniskrautwelke (Colletotrichum sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

12 2. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl 
entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 35
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 52
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Knoblauch (ALLSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (Peronospora destructor)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt deutlich sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 53
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Knoblauch (ALLSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt deutlich sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 54
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Knoblauch (ALLSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattfleckenkrankheit (Cladosporium allii)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt deutlich sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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184/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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185/516

Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 55
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Knoblauch (ALLSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rost (PUCCAL, Puccinia allii)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt deutlich sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 56
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Knollensellerie (APUGR)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola)

Rost (PUCCAP, Puccinia apii)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 300 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 57
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Knollensellerie (APUGR) Nutzung als Bundsellerie

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattfleckenkrankheit (SEPTAP, Septoria apiicola)

Rost (PUCCAP, Puccinia apii)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 300 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 58
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlrabi (BRSOG)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

Pilzliche Blattfleckenerreger

Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 400 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

196/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 59
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlrabi (BRSOG)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

Pilzliche Blattfleckenerreger

Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 400 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

13 3. Laubblatt entfaltet

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 60
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 42
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 61
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Weißkraut (BRSOL)

Rotkraut (BRSOR)

Spitzkohl (BRSON)

Wirsingkohl (BRSOS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 62
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Weißkraut (BRSOL)

Rotkraut (BRSOR)

Spitzkohl (BRSON)

Wirsingkohl (BRSOS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 63
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Weißkraut (BRSOL)

Rotkraut (BRSOR)

Spitzkohl (BRSON)

Wirsingkohl (BRSOS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 64
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kürbis-Hybriden (CUUHY) Mit genießbarer Schale

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)

Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

217/516

Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 65
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kürbis-Hybriden (CUUHY) Mit genießbarer Schale

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 66
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kren (ARWLA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 28
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 67
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kren (ARWLA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 28
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 68
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kren (ARWLA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenkrankheiten (ALTERP, Alternaria raphani)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 28
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 69
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Melonen (CUMME)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)

Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 70
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Melonen (CUMME)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

234/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 71
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Minze-Arten (3MINC) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als 
teeähnliches Erzeugnis

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pfefferminzen-Rost (PUCCME, Puccinia menthae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 72
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Karotten (DAUCS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

13 3. Laubblatt 
entfaltet 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

241/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 73
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Karotten (DAUCS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Möhrenschwärze (Alternaria dauci)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

13 3. Laubblatt 
entfaltet 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 74
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Karotten (DAUCS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattfleckenkrankheit (CERCCA, Cercospora carotae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

13 3. Laubblatt 
entfaltet 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 75
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Pastinaken (PAVSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 10
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

249/516

Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 76
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Patisson (CUUPM) Mit genießbarer Schale

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)

Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 77
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Patisson (CUUPM) Mit genießbarer Schale

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 78
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Porree (Lauch) (ALLPO)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rost (PUCCAL, Puccinia allii)

Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 21
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

257/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 79
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Porree (Lauch) (ALLPO)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Papierfleckenkrankheit (PHYTPO, Phytophthora porri)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 21
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

262/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 80
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Porree (Lauch) (ALLPO)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattfleckenkrankheit (Cladosporium allii)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 21
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 81
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Radieschen (RAPSR)

Rettich (RAPSN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

Pilzliche Blattfleckenerreger

Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 400 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

10 Keimblätter voll entfaltet; Vegetationspunkt oder 
Laubblattansatz sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 21
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 82
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Radieschen (RAPSR)

Rettich (RAPSN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

Pilzliche Blattfleckenerreger

Falscher Mehltau (PEROPA, Hyaloperonospora parasitica)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 300 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienst
hinweis

10 Keimblätter voll entfaltet; Vegetationspunkt oder Laubblatta
nsatz sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 83
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlsprossen (BRSOF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

Zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung auf abtragsgefährdeten Flächen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone mit 
folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern (davon mindestens 10 m bewachsener Grünstreifen) einzuhalten:
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Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 84
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlsprossen (BRSOF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

Zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung auf abtragsgefährdeten Flächen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone mit 
folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern (davon mindestens 10 m bewachsener Grünstreifen) einzuhalten:
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Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 85
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlsprossen (BRSOF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

Zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung auf abtragsgefährdeten Flächen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone mit 
folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern (davon mindestens 10 m bewachsener Grünstreifen) einzuhalten:
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Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 86
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Rucola-Arten (ERUSS, Eruca sp.)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falsche Mehltaupilze (Peronospora spp.)

Pilzliche Blattfleckenerreger

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 87
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Salate (3LETC)

Endivie (Escariol) (CICEN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (BREMLA, Bremia lactucae)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab 
Warndiensthinweis

41 Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten 
Blätter entfalten sich nicht mehr 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form 

und Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 88
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Salate (3LETC)

Endivie (Escariol) (CICEN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab 
Warndiensthinweis

41 Beginn der Kopfbildung; die zwei jüngsten 
Blätter entfalten sich nicht mehr 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form 

und Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 5 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abdriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 89
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Salate (3LETC)

Endivie (Escariol) (CICEN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 300 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

18 8. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 90
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Schalotten (ALLAS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (Peronospora destructor)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 91
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Schalotten (ALLAS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 92
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Schnittlauch (ALLSC) Bulbenanzucht

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rost (PUCCAL, Puccinia allii)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 21
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 93
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Schnittmangold (BEAVV)

Stielmangold (BEAVF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 600 l/ha Max. 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 3 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 21
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 94
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Schwarzwurzel (SCVHI)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 10
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 95
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Spargel (ASPOF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rost (PUCCAS, Puccinia asparagi)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 600 l/ha 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 96
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Spargel (ASPOF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Laubkrankheit (STEMBO, Stemphylium botryosum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 600 l/ha 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 97
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 98
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zwiebel (ALLCE) Nutzung als Trockenzwiebel

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (Peronospora destructor)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 99
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zwiebel (ALLCE) Nutzung als Trockenzwiebel

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

323/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 100
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zwiebel (ALLCE) Nutzung als Trockenzwiebel

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattfleckenkrankheit (Cladosporium allii)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 101
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Spitzwegerich (PLALA) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als Arzneipflanze bzw. als 
teeähnliches Erzeugnis

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 102
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Stangenbohne (PHSVX)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Bohnenrost (UROMAP, Uromyces appendiculatus)

Weißstängeligkeit (SCLESC, Sclerotinia sclerotiorum)

Brennfleckenkrankheit (COLLLD, Colletotrichum lindemuthianum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

1,5 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 900 l/ha 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm

2 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Pflanzenhöhe bis 50 cm: Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein 
Mindestabstand durch einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht 
weiter reduziert werden.

Pflanzenhöhe über 50 cm: Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer 
ein Mindestabstand durch einen 20m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht 
weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 103
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Tomaten (LYPES)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser 
von

Wasser 
bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha Max. 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 
cm 900 l/ha Max. 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 

cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha Max. 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 
cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwe
rden der ersten Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 104
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Tomaten (LYPES)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser 
von

Wasser 
bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha Max 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 
cm 900 l/ha Max. 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 

cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha Max. 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 
cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwe
rden der ersten Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 105
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Tomaten (LYPES)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Samtfleckenkrankheit (FULVFU, Fulvia fulva)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser 
von

Wasser 
bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 l/ha Max. 600 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 
cm 900 l/ha Max. 900 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 

cm

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 1.200 l/ha Max. 1200 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 
cm

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwe
rden der ersten Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 106
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Topinambur (HELTU)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rost (PUCCHE, Puccinia helianthi)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

13 3-Blattstadium

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 42
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

Zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung auf abtragsgefährdeten Flächen ist in jedem Fall eine unbehandelte Pufferzone mit 
folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern (davon mindestens 10 m bewachsener Grünstreifen) einzuhalten:
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Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 107
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Wurzelpetersilie (PARCT)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattfleckenkrankheit (SEPTPE, Septoria petroselini)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 10
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 108
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Wurzelzichorie (CICIS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rost (PUCCHI, Pucchinia cichorii)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 10
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 109
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zucchini (CUUPG)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwe
rden der ersten Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 110
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zucchini (CUUPG)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)

Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 111
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zucchini (CUUPG)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 112
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC) Nutzung als Bundzwiebel

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (Peronospora destructor)

Rost (PUCCAL, Puccinia allii)

Blattfleckenkrankheit (Cladosporium allii)

Purpurfleckenkrankheit (ALTEPO, Alternaria porri)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 113
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC) Nutzung als Bundzwiebel

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Mehlkrankheit (SCLOCE, Sclerotium cepivorum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 1.000 l/ha Maximal 1000 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3-Blattstadium

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 20 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 114
 

Einsatzgebiet Hopfenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Hopfen (HUMLU)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PSPEHU, Pseudoperonospora humuli) Sekundärinfektion

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1,6 l/ha max. 3.000 l/ha 3000 l/ha (Berechnungsbasis) Berechnungsbasis

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab 
Warndiensthinweis

31 10% der Gerüsthöhe 
erreicht 89 Pflückreife: "Dolden" geschlossen; Lupuline goldgelb 

gefärbt; Aroma ausgeprägt

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 28
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -
geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-
VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen 20 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

In Abhängigkeit von der Bestandsdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze werden folgende Aufwandmengen festgelegt: 

Aufwandsmengen

Menge von Menge bis Einheit Stadium

0.25 0.75 l/ha Von Stadium 31 (10% der Gerüsthöhe erreicht) bis Stadium 37 (70% der Gerüsthöhe erreicht)

0.75 1.6 l/ha Ab Stadium 37 (70% der Gerüsthöhe erreicht)

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Jahr und Kultur, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die Wirkstoffe aus der 
Gruppe der Strobilurine enthalten.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 115
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Erdbeeren (FRAAN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Colletotrichum-Beerenkrankheit (COLLAC, Colletotrichum acutatum)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 2.000 l/ha 2000 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

56 Achse des Blütenstandes beginnt sich zu 
strecken 67 Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter 

abgefallen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte 
Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:
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Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungsart Abstand in m Abdriftminderungsklasse

gemäß Indikation Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel 5 Regelabstand

gemäß Indikation Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel 5 50 %

gemäß Indikation Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel 1 75 %

gemäß Indikation Spritzen als Reihenbehandlung mit Dreidüsengabel 1 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 116
 

Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Erdbeeren (FRAAN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Colletotrichum-Beerenkrankheit (COLLAC, Colletotrichum acutatum)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 2.000 l/ha 2000 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

56 Achse des Blütenstandes beginnt sich zu 
strecken 67 Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter 

abgefallen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 117
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 1.200 l/ha

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 600 1.200 l/ha

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 600 1.200 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Von 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet bis Holz- bzw. Triebwachstum abgeschlossen, 
Laub aber noch grün

Bei Befallsgefahr

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich ist (Positivliste).

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 118
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,5 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 1.200 l/ha

0,75 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 600 1.200 l/ha

1 l/ha Pflanzenhöhe über 125 cm 600 1.200 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Von 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet bis Holz- bzw. Triebwachstum abgeschlossen, 
Laub aber noch grün

Bei Befallsgefahr

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich ist (Positivliste).

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 119
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 1.200 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich ist (Positivliste).

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 120
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Unter Glas
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 1.200 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich ist (Positivliste).

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 121
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 600 1.200 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich ist (Positivliste).

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 122
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kartoffel (SOLTU)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Wurzeltöterkrankheit (Rhizoctonia solani)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

3 l/ha 150 200 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Reihenbehandlung beim Legen, Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 123
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kartoffel (SOLTU)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Colletotrichum-Welke (COLLCC, Colletotrichum coccodes) Nur zur Befallsminderung

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

3 l/ha 150 200 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Reihenbehandlung beim Legen, Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 124
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Buschbohne (PHSVN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross sichtbar

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 125
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

30 Beginn des Längenwachstums

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 10 - 14
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 126
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zucchini (CUUPG)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwe
rden der ersten Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 127
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blumenkohle (3FBRC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 128
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blumenkohle (3FBRC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 129
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blumenkohle (3FBRC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 130
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blattkohle (3LFBC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 131
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blattkohle (3LFBC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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418/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 132
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Blattkohle (3LFBC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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419/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 133
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Weißkraut (BRSOL)

Rotkraut (BRSOR)

Spitzkohl (BRSON)

Wirsingkohl (BRSOS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

421/516

Kommentar
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422/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 134
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Weißkraut (BRSOL)

Rotkraut (BRSOR)

Spitzkohl (BRSON)

Wirsingkohl (BRSOS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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425/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 135
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Weißkraut (BRSOL)

Rotkraut (BRSOR)

Spitzkohl (BRSON)

Wirsingkohl (BRSOS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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428/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 136
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlsprossen (BRSOF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBI, Alternaria brassicicola)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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431/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 137
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlsprossen (BRSOF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kohlschwärze (ALTEBA, Alternaria brassicae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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434/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 138
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlsprossen (BRSOF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Weißer Rost (ALBUCA, Albugo candida)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text
von 
BBCH-
Stadium

von bis BBCH-
Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei 
Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

41
Beginn der Seitenknospenbildung bzw. 
Beginn der Blumenbildung: Vegetation
skegelbreite größer als 1 cm

49
Röschen unterhalb der Terminalknospe dicht 
geschlossen bzw. art-/sortentypische Größe und 
Form erreicht; Blume noch fest geschlossen

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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437/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 139
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

4,8 ml/100 m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 6 12 l/100 m²

7,2 ml/100 m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 6 12 l/100 m²

9,6 ml/100 m² Pflanzenhöhe über 125 cm 6 12 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Von 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet bis Holz- bzw. Triebwachstum abgeschlossen, 
Laub aber noch grün

Bei Befallsgefahr

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich ist (Positivliste).

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 140
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kartoffel (SOLTU)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Alternaria-Arten (ALTESP, Alternaria sp.)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

5 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab 
Warndiensthinweis

31 Beginn Bestandesschluss: 10% der Pflanzen 
benachbarter Reihen berühren sich 91 Beginn der Laubblattvergilbung 

bzw. Laubblattaufhellung

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 3 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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442/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Eingeschränkte Wirksamkeit möglich.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 141
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Tomaten (LYPES)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

4,8 ml/100 m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 6 12 l/100 m²

7,2 ml/100 m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 6 12 l/100 m²

9,6 ml/100 m² Pflanzenhöhe über 125 cm 6 12 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwe
rden der ersten Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 142
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Tomaten (LYPES)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Kraut- und Braunfäule (PHYTIN, Phytophthora infestans)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

4,8 ml/100 m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 6 12 l/100 m²

7,2 ml/100 m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 6 12 l/100 m²

9,6 ml/100 m² Pflanzenhöhe über 125 cm 6 12 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwe
rden der ersten Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 143
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Tomaten (LYPES)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Samtfleckenkrankheit (FULVFU, Fulvia fulva)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

4,8 ml/100 m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 6 12 l/100 m²

7,2 ml/100 m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 6 12 l/100 m²

9,6 ml/100 m² Pflanzenhöhe über 125 cm 6 12 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwe
rden der ersten Symptome.

21 1. apikaler Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 144
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gurke (CUMSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)

Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 3 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden 
der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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453/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 145
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gurke (CUMSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)

Echter Mehltau (SPHRFU, Sphaerotheca fuliginea)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

4,8 ml/100 m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 6 12 l/100 m²

7,2 ml/100 m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 6 12 l/100 m²

9,6 ml/100 m² Pflanzenhöhe über 125 cm 6 12 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden 
der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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455/516

Kommentar
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456/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 146
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gurke (CUMSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 3 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden 
der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

459/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 147
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Gurke (CUMSA)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (PSPECU, Pseudoperonospora cubensis)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Unter Glas
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

4,8 ml/100 m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 6 12 l/100 m²

7,2 ml/100 m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 6 12 l/100 m²

9,6 ml/100 m² Pflanzenhöhe über 125 cm 6 12 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-

Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden 
der ersten Symptome.

21 1. Seitenspross 1. 
Ordnung sichtbar 89 Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische 

Fruchtausfärbung erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 3
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

460/516
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

461/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

462/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 148
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Salate (3LETC)

Endivie (Escariol) (CICEN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Falscher Mehltau (BREMLA, Bremia lactucae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab 
Warndiensthinweis

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

463/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

464/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 149
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Salate (3LETC)

Endivie (Escariol) (CICEN)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rhizoctonia solani (RHIZSO, Rhizoctonia solani)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab 
Warndiensthinweis

41 Beginnende 
Kopfbildung 49 Art- bzw. sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

465/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

466/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 150
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Karotten (DAUCS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

13 3. Laubblatt 
entfaltet 49 art-/sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

467/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

468/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 151
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Karotten (DAUCS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Möhrenschwärze (Alternaria dauci)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

13 3. Laubblatt 
entfaltet 49 art-/sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

469/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

470/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 152
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Karotten (DAUCS)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Blattfleckenkrankheit (CERCCA, Cercospora carotae)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 2 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-
Stadium von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der 
ersten Symptome.

13 3. Laubblatt 
entfaltet 49 art-/sortentypische Größe, Form und 

Festigkeit erreicht

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 14
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

471/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

472/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 153
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Spargel (ASPOF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rost (PUCCAS, Puccinia asparagi)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 6 l/100 m² 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

473/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

474/516

Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 154
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Spargel (ASPOF)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Laubkrankheit (STEMBO, Stemphylium botryosum)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² 6 l/100 m² 6 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

475/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 155
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Artischocke (CYUSC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

0,75 l/ha Pflanzenhöhe bis 50 cm 400 600 l/ha

1 l/ha Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 400 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl 
entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 7
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 156
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlgemüse (Brassicaceae) (3VBRC) Nutzung als Baby-leaf-Salat

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 157
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kohlrübe (Steckrübe) (BRSNA) Nutzung als Baby-leaf-Salat

Stielmus (BRSRE) Nutzung als Baby-leaf-Salat

Radieschen (RAPSR) Nutzung als Baby-leaf-Salat

Speiserübe (Stoppelrübe, Mairübe) (BRSRR) Nutzung als Baby-leaf-Salat

Rettich (RAPSN) Nutzung als Baby-leaf-Salat

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist
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Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 158
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX) Nutzung als Baby-leaf-Salat

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienst
hinweis

13 3. Laubblatt mit Stipeln und Ranke (oder 3. Ranke) 
entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 159
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Salat-Arten Nutzung als Baby-leaf-Salat

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

13 3. Laubblatt entfaltet

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen 7
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 160
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Nein
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

4,8 ml/100 m² Pflanzenhöhe bis 50 cm 6 12 l/100 m²

7,2 ml/100 m² Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm 6 12 l/100 m²

9,6 ml/100 m² Pflanzenhöhe über 125 cm 6 12 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsgef
ahr

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl 
entfaltet 91 Holz- bzw. Triebwachstum abgeschlossen, Laub 

aber noch grün

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen im Freiland: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich ist (Positivliste).

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 161
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Linse (LENCU) Saatguterzeugung

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Botrytis-Arten

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl 
entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 162
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Buchweizen (FAGES) Saatguterzeugung

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Botrytis-Arten

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl 
entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar

 



Bundesamt für Ernährungssicherheit
BAES

Historische Version vom: 03.05.2024
Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

499/516

Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 163
 

Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Ölrettich (RAPSO) Saatguterzeugung

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Botrytis-Arten

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 400 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl 
entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 164
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kresse (LEPSA) Saatguterzeugung

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Botrytis-Arten

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadi
um von bis BBCH-Stadi

um bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten 
Symptome.

13 3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl 
entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 14 - 28
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand durch 
einen 10 m bewachsenen Grünstreifen einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden.

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 165
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kräuter (3HERC) Saatguterzeugung

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Rostpilze (PUCCSP, Puccinia sp.)

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %
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Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 166
 

Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Kräuter (3HERC) Saatguterzeugung

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenkrankheiten

 
 

Anwendungsbereich Freiland
 

HuK Nein
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

1 l/ha 200 600 l/ha

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.

13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 1 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen ---
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen ---
 

Wartefrist in Tagen ---
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die beruflichen Anwendungen im Freiland: Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten:

Abstandsauflagen

Einsatzgebiet/Kultur Anwendungs
art

Abstand in 
m

Abdriftmin
derungsklasse

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 Regelabstand

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 5 50 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 75 %

Ackerbau, ausgenommen Gräser, Kartoffel, Raps Spritzen 1 90 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 Regelabstand

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 50 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 75 %

Artischocke, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 3 90 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 50 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (2 und 3 Anwendungen), ausgenommen Artischocke, Kohlsprossen, 
Topinampur, Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 1 90 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 5 Regelabstand

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 50 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 75 %

Gemüsebau (1 Anwendung), Gräser, Raps, Kartoffel, Zierpflanzenkulturen (Pflanzenhöhe 
bis 50 cm) Spritzen 1 90 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 15 Regelabstand

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 50 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 5 75 %

Kohlsprossen, Topinambur Spritzen 10 90 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 20 Regelabstand

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 15 50 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 10 75 %

Stangenbohne (Pflanzenhöhe über 50 cm) Spritzen 5 90 %

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise
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Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 167
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Pilzliche Blattfleckenerreger

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 6 12 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome 13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen
 

Wartefrist in Tagen
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich ist (Positivliste).

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!
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Indikationsdetail zu Compo Ortiva Spezial Pilz-frei AF, 2711-908
 
 

Nr. 168
 

Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt Einschränkung

Zierpflanzenkulturen (3ORTC)

 

Schadfaktor

Schadfaktor Einschränkung

Echter Mehltau (ERYSGT)

 
 

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
 

HuK Ja
 

Art. 51 Ja
 

Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge Einheit Erläuterungen Wasser von Wasser bis Einheit Erläuterungen

10 ml/100 m² (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 6 12 l/100 m²

 

Anwendungszeitpunkt

Text von BBCH-Stadium von bis BBCH-Stadium bis

Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome 13 3. Laubblatt entfaltet

 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in 
dieser Anwendung 2 
 

Max. Anzahl der Behandlungen in der 
Kultur bzw. je Jahr
 

Zeitlicher Abstand in Tagen 8 - 12
 

Anwendungsart Spritzen
 

Nachbaufrist in Tagen
 

Wartefrist in Tagen
 

Abverkaufsfrist
 

Aufbrauchsfrist

Kommentar
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Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere 
Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz Text
 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

 

Sonstige Auflagen und Hinweise

Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im 
Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand 
verträglich ist (Positivliste).

Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Für diese 
Indikation(en) muss der Anwender vor der Anwendung die Verträglichkeit und die Wirksamkeit unter seinen betriebsspezifischen Bedingungen prüfen.

Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen 
zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden.

 
Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

 
http://www.baes.gv.at/impressum


